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1072,

Gesetzgebender Rath, 26. Jan.
(Fortsetzung.)

(Beschluß des BcrichlS der Finanzcommißion, bekref-

send den Gefttzcsoorschlag über den Loskauf der

Grund, und Bodenzinse.)

Aus Gründen, die wir Ihnen nicht zu wiederholen

brauchen, fanden Sie, bey sorgfältiger Berathung
dieses Artikels, daß die beyden lezicrn Lcmmare dcssel-

den füglicher ganz wegzulassen, das erste hingegen nä-

her zu bestimmen wäre; und, ebenfalls aus unsern

unmaßgeblichen Barschlag hin, nahmen Sie, bey einer

zweyten Berathung, diejenige Bestimmung an, welche

also lautet:
j. is. Unentgeldlich — bestimmen.
Und gerade von diesem Artikel glaubt nun der Voll;.

Rath, »daß solcher in seiner Anwendung und Aus-

» fülrung so sehr verwickelt nnd schwierig sey, daß der-

„ selbe das strenge Recht nnd Eigenthum zu verletzen

„drohe; daß nämlich von den darin bestimmten Aus-

„ »ahmen leicht grosser Mißbrauch dürfte gemacht wer-

„ den, und dieses alles zum Nachtheil des Staats so-

„ wohl als derParlikula.cn gereichen müßte; daß hier-

„nächst diejenigen, ausweiche jene Ausnahmen an-

„wcndbar wären, weder den dürftigern Theil der Na-

„ tion ausmachen, noch ein besseres Enlschàdigungà'cyt

„.als andere hätten, welche ebenfalls Vortheile alier Art
„-verloren. Zudem bleibe jedem, der in Kraft der

„.Constitution oder der Gesetze ein Eigenthum oder

„ Vorrecht verloren, ja immer der Weg des Eut chä-

digungsdegchrens öff n. ^
V- G- Wir müssen aufrichtig gestehen, daß der

leztre Theil der Rüge, der von Emschädigungsdcgchren

und Enlschädig'.mgsrechr für Verlorne Vorrechte spricht,

uns hier ganz unverständlich ist: Daß hiernächst der

Vorwnrf, daß jener Artikel Recht und Eigenthum zu

verletzen drohe u. s. f., uns völlig unbegründet zu syn

scheint, und in gewissem Sinne wohl auf den Ursprung-

lichen >2: §. unsers ersten Ge-'tzesvori'cblags gepasset

hätte, keineswegs aber ans dessen g genwärlige Ecläu-,

terung, welche vielmehr gerade zum eigentlichen End-

zweck hatte, Recht und Eigenthum zu sichern,, und

eben den Mißbrauch zu verhüten, welchen man sonst

von dem Hauvtdispostliv dieses Artikels leicht halte ma.

chki, können- Daß derselbe übrigens, w e der Voll;.
Rath bemerkt, auch jezt noch in sci ier Anwendung in

einzelnen Fällen schwierig genug, und mancherley un.

Mch,er.Ai>sl-gyng fähig sey, bescheiden wir uns gerne;

und tragen wirklich aus lezterm Grunde keinerlei) Br>

denken, Ihnen B. G. anzurathen, diesen Artikel,

nach dem Wunsche der Botschaft, gänzlich durchzu.

streichen, in Hoffnung, daß dieses Weglassen manchem

Streitlustigen den Faden eher adzuschn lden, als sel.

chen noch länger und feiner zu spinnen, vermögend

seyn dürfte.
Dagegen können wir nicht finden, warum dieser

Artikel durch eine», von einem ganz andern Gegensinn)

sprechenden ersczt werde» soll; und zwar gerade durch

eine complizirlere Bestimmung dcsiemgen zweyten ban-

ma's unsers früher» Entwurfes, welches Sie, B.E.
bereits ganz wegzulassen für gut befunden haben, M
zwar hauptsächlich deßwegen, weil Sie dafür hielirn,

daß schon der gleich vorhergehende 11. §. füe daöiemze

hinreichend Rath schasse, was je (wieder Vollz. Mh
nen.rdings glaubt) durch die namentliche uncnlgcidliche

Aufhebung solcher Grundzinse erzielt werden sä,
welche einst aus Gütern hasteten, die nunmehr durch

Verschwenimungen oder andre Zufälle nicht mehr vor,

Handen find.
Ans allen kiesen Gründen geht unser unmaßgedlM

B-finden kürzlich dahin: Daß es Ihnen, B. E. be.

lieben möge, mit gänzlicher Weglassung des 12- j.

Ihres Gesetzesenlwurfcs, dagegen aber auch ohnehin»

zuthun eines neuen alle übrigen, ohne länger» Ver.

schub, zum wirklichen Ges.tz zu erheben.

Die Criminalgcsctzgebuiigs-Commißion schlägt sol-

gcndcs Dekret vor, welches angenommen wird:
Der gesetzgebende Rath — Auf die Borschaft ttS

Voll;. Raths vom 20- Christm. lezthin, wodurch der«

selbe anträgr, ter Catharina Michel, geb. Wir; r?»

Zürich, den Rest der einjährigen Zuchthausstraffe nach-

zulassn, zu welcher sie durch Urtheil des CanloM-

richts von Bern vom 27. Herbstmonat >800 verfallt

wurde; und nach angehörtem Berichte seiner Crinil-

iialgesttzgebungs - Commißion ;

In Erwägung der ganz besondern Umstände, weicht

den von der Calharina Miche! geb. Wir;, dega»g»tl>

Betrug und Diebstahl mildern;
In Erwägung der Zeugnisse von guter Aufführung'

welche die Bittschrift begleiten

In Erwägung endlich des Versprechens der AnM-

wandten der Catharina Wir;, sie aufzunehmen und an!

ihre Ausführung zu wachen;

verordnet:
r; Dor Rest der Straffe, welche gegen CächarilU

1 Michel), gebe Wir; von Zürich, alisgespeosM



ivy)

wnrde, ist ihr unter der Bedingung nachgelassen,

daß sie bey einem ihrer Anverwandte» gehörig ver-

sorgt werde.

2. Catharina Wir; ist während der übrigen Zeit,
welche sie noch in dem Zuchthaus hätte zubringen

solle», unter die besondere Aussicht der Ortsbehör»

den, wo sie sich aufhalten wirb, gesezt.

Die Petitivnencommißion berichtet über folgende

Gegenstände:

1. Die Hintersäßcn der Gemeinde Signau Distrikt
Hochstellen, verlangen zu Ausweisung vieler Privat-
strciligkcilen eine Erläuterung des Gesetz.s vom
Febr. 1799 in Betreff der Bürgerrechte, und legen zu

dem End ; Frag n, um die Marchlinie zwischen dem

Bürger und Hmlersäß in Betreff der öffentlichen Be-
schwerden näher zu bestimmen, zur Auflosung vor.

Die Pct. Commißion rathet a», diese Einsragen
der Commißiou, die sich mit Abfassung eines neuen

Mmiijipaiilälsgesttzcs beschäftiget, zu überweisen. An-
genommen.

2. Die Bürger Vidini, Anthcilhaber der Gemeinds-
guter der Gemeinde Agno im Canton und Distrikt
Lauis, welche sich mit Schulden beladen findet, und

zur Bezahlung derselben von den Gläubigern gerichtlich
angesucht wird, haben den Entschluß gefaßt, zur T>>-

gung derselben unter sich einen Theil ihrer Gcmeind-
guter, ncmlich vier Lerriàs auf einen jeden, zu vcr-
theilen, mit dem Bedinge, baß ein jeder zehn Scudi
für jede perlica in die Gcmeindscassa werffcn soll. Auf
diese Weise glaubten sie ihre Schulden zu bezahlen,
und zu gleicher Zeit eine bessere und nützlichere Cultur
und Benutzung der Gemcindgüter einzuführen, indem
sie »och einen hinlänglichen Theil derselben als Weiden
ungekheill ließen.

AIs diese Bürger die Theilung ausführen wollten,
wurden sie durch ein gerichtliches Verbot von Seite
der in der Gemeinde niedergelassenen Hinterfüßen ge.

hindert, die vorgenommene Theilung zu vollenden,
uuler dem Titel, daß diesen Fremden vermittelst einer
jährlichen Retribution, (Vixcmüle genannt das Weid-
ttchr gestattet wurde.

Sie bitten a so in ihrem Eigenlhumsrcchte geschützt

iü werden, und hoffen, daß Sie, B. G. dem unge-
rechten Vorhaben der Hintersäßen Einhalt thun werden.
Und dieses um so mehr, weil dadurch alle Gemeinden
des'Cantons in schwierige Prozesse würden verwickelt
tverden.

Diese Bittschrift ist> vott- einem-Schreiben des Re-

gicrungsstatthalters begleitet, worin er Bemerkungen
über ben i. §. des Gesetzes vom iz. Febr. 179? mach!,
welcher einigermaßen durch feine Unbestimmtheit in
den Worten Kauf, Erbschaft, Schenkung,
zu solchen Forderungen der fremden Einwohner der
Gemeinden Anlaß giebt, welche fast in allen Gemeinden
des ganzen Cantons sich erheben.

Die Pet. Commißion glaubt, diese Bittschrift an die

Munizipalitätscommlßion weisen zu müssen, mit dem

Auftrag, das einzelne Begehren der Gemeinde Agno
sowohl als das Gesetz vom Februar 1799 zu uuler-
suchen, und sobald als möglich darüber Rapport zu
erstatten, uin solchen Zwistigkeiten ein Ende zu machen.-
Angenommen.

z. Der mit einer zahlreichen Familie beladene Bür.-,

gcr Pfarrer Lutz zu Gsteiq im Dlstr. Interlachen bitter,
baß ihm während dem Nichlbezug ftines ohnehin ve»
minderten Pfrundeinkommens, eine zureichende Unter«
sintzung erthetill werden möchte. Wird mit Empftl>
inng an die Vollziehung gewiesen!

4. Bürger der Gemeinde Chatelard Dlstr. Nomvnt
C. Frcybnrg, glauben ihre Gemcindgüter sollen ver-
theilt werden, und sind darüber beunruhigt. — Es ist

dieß bloßer Mißverstand, da von den Gemeindgli>'ecw
der Gemeinde Chatelard im Leman nur, in den Ver»-

Handlungen des gefetzg. Rathes, die Rede war.
5. Die Munizipalitäten und Gemeindskammern der-

4 Dörfer à In rivière en wollen von einem-

Bodenzins bcfrryt seyn, der aus im I. 178z zuerst'

angebautes Land gelegt ward. Wird an die Finanz»'
commißion gewiesen.

6. Die Gemeinde Chatelard im LemaN, beten ge--

sammle Güter für z8°oo Fr. hypothesirt sind < klagt',-
daß sie diese Summe verstcuren sott und daß der--'

Einnehmer» weil es General- und nicht Svecia!»
Hypothek ist, keinen Abzug gestatten will; Wird an'
die Fiuaiiztommißion gemiesen.

7. Die Gemcindskammer von Grandson C. Leman,

verlangt ei» Ohmgeld und einen Zoll, die sie besaß,-

zurück oder volle Entschädigung dafür. Wird an die'
Finanzcommiß-on gewiesen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die CrinU-

Gesitzz. Comnnßion gewiesen :

B. G. Von verschiedenen Mitgliedern dès Cantons^

gerichts Bern und dem öffentlichen Ankläger an diesem'

Tribunale wurde dem Voll; Rash beyliegende Petition'
eingehändigt in welcher der junge Andreas Trüffel von'

SumiöwM der- pom-Cànlvnsgtticht' Ben»' muirtti'
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28. Juni i«Qo wegen eines begangenen Gelddiebstahls

zu ; jähriger Kcttenstrasse verurlheilt worden ist, zum
Nachlaß des noch übrigen Theiles seiner Strafzeit
empfohlen wird.

Wenn schon Armuth keine Verletzung des Eigen-
chums rechtfertigen kann, so hat doch die genaue Un.
xersuchung dieses Criminalfalls dem Vollz. Rath Um-
stände aufgedeckt, die ihm eine Begnadigung begründen

zu können scheinen. Unter diesen berührt er besonders

jenen, wo der junge Trüffel einen beträchtlichen Dieb-
stahl hatte begehen können, und nur eine geringe Sum-
ine nimt, um dadurch eine Bettdecke bezahlen zu kön.

neu, die er für seine Frau und sein neugcborncS Kind
ankaufte.

Die Lage, in welcher sich dieser Unglückliche befand,

die Sorge für sein Weib und Kind, die er dem Man-
get der nöthigsten Bedürfnisse ausgcsezt sah, die grosse

fugend des Verurlhcillen, das erste begangene Vcr-
brechen, das von keiner Hcrzcnsverdorbenheil zeugt,
die Wiedererstattung des Entwendete», so wie die

günstigen Zeugnisse und die Empfehlung seiner Richter,
sind noch fernere Gründe, die den Voll;. Rath bewe-

gen, Ihnen B. G. vorzuschlagen, die noch übrige

Strafzeit des Andreas Trüffel von Suiniswald, in

eine andere eben so lange Eingränzung in seine Ge-

meinde zu verwandeln.

Der V«Uz, Rath ladet Sie B- G. ein, diesen Vor-
schlag in beförderte Berathung zu ziehen.

Folgende Botschaft wird verlesen:

B. G- Der Vollz. Rath übersendet Ihnen beylie.

gendes Schreiben von B. Aloys Reding vonSchwvtz,
worinn er anzeigt, daß er Ihrem Russe zum Mitglied
des gesezgebendcn Rathes nicht folgen könne; welchem

Schreiben eine von der Munizipalität in Sehwvtz und
eine vom dasigen Erzichungsralhe an B. Reding erlas-

sene Zuschrift beygefügt werden, aus welchen erhellt,
daß er gemeinnützig in seinem gegenwärtigen Wirkungs-
kreise, seiner Gemeinde unentbehrlich ist.

Der Rath beschließt, in Tagen zu einer neuen

Wahl zu schreiten.

Folgende Botschaft wird verlesen:

B- G. Der Vollz. Rath verlangt von Ihnen neue

Fonds für das Justiz, und Polizey. Bürcan.

Der Bericht, welchen er von seinem Minister erhielt,

unterrichtet ihn, daß der Credit von L. 60000 wel-

chen Sic B. Gbftzgebcr den 2;. Nov. 1800, eröffneten,

erschöpft «st.

Neue, verschiedenen Verw'alttmgskannncrn schuldige,

bekannte Rükstände, bclausscn sich aus L. 2?osa.
Hiezu kommen die lanssuden Ausgaben für die Justiz,

pflege, Unterhalt der Zuchthäuser, Unkosten für die Po-

lizey, der Druk der Gesetze, Ausgabe der Canzley und

eine z monatliche Anforderung seiner Angestellten.

Diese Gegenstände machen einen neuen Ckcdit für

daS Justizministerium nothwendig.
Der Vollz. Rath schlägt Ihnen also vor, B. G.,

zu diesem Behufe einen neuen Credit von ,oc>oo Zr.

bey dem Nationalschazamt zu eröffne», und ladetC>e

ei», diestnGegenstand in schleunig: Berathung zuziehen.

Der Rath bewilligt diesen Credit.
Folgende Botschaft wird verlesen und an dieCà

Gestzg. Commission gewiesen:

B. G. Gottlieb Friedr. Bachmann von Nicdecmüh-

len, diente als Fourier bey der ;tcn Compagnie t.S

ersten Bataillons helvetischer leichter Infanterie. Er

deserline unterm 6lcn April 1800 von seinem Corel,

und begab sich ins Anstand, wo er uncer dcm Regime»!t

Roverca Dienste nahm, dasselbe aber wieder verlich

in den ersten Tagen des Wemmonats nach Bern zu-

rükkchrte, und wieder in sein voriges Corps eintreten

wollte. Er wurde nun gesanglich eingezogen, und nach

einer 6wvchentsichen Gefangenschaft von dem Kriegs-

und Ncvisionsrath unter dem -o. Dec. zu zweyiährigee

Gefangenschaftsstraffe verurtheilc.
Der Vater und der Ohcim dieses jungen Menschen,

haben sich an den Vollz. Rath gewandt, mu Enatt

für ihn auszumilteln. Ihre Gründe sind die gelindere

Beurtheilung ähnlicher Fälle, durch die ncmlichen Kriegs

gerichte, die Unzwckmäßigkeit seiner Einsperrung ml

andern Verbrechern, deren Umgang seine Moraliul

verderben, und alle von seiner sorgfältigen ErzieiM
noch etwa zu erwartenden Früchte, zernichten mKj
seiue frcywillige Stellung nach der Rükkehr und d><

Amnestiegesetze, welche sowohl den Deserteurs als das

jcnigen, weiche nn Ausland dienten, Verzeihung^
sichern.

Der Vollz. Rath glaubte das Ansuchen des

dieses jungen Pachmanns in Betrachtung ziehen zu à
neu, und schlägt Ihnen B. G. vor, die gegen obigen

Bachmann verhängte Straffe dahin abzuändern, bo»

derselbe die noch übrige Strafzeit in dem Haust Ms
Vaters eingeschlossen, und unter seiner Aussicht aMst
ten könne.

Der Vollz. Rath ladet Sic B- G- ein, diesen M'
schlag Ihrer Prüfung zu unterwerffen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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